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Merkmale Gesetzliche Grundlagen Anforderungen von Geprüfte Qualität Grund für höhere Anforderungen Überprüft durch Kon-

trolle 
Rohstofferzeugung: 

Ausbringung von Klär-
schlamm 

Erlaubt (bei Einhaltung vorgegebener 
Grenzwerte) 

Auf allen Betriebsflächen in den letzten 5 Jahren kein 
Einsatz gewerblicher, kommunaler oder industrieller 
Klärschlämme 

Vorbeugende Maßnahme zum 
Ausschluss möglicher Risiken (Pro-
zessqualität)  

Buchprüfungen (Nähr-
stoffvergleich, Liefer-
scheine), Vor-Ort-Prü-
fungen 

Rohstofferzeugung: 

Ausbringung von Bio-
abfällen (inkl. Kom-

posten) sowie von 
Gärsubstraten aus 

Nicht-NaWaRo-Anla-
gen 

Erlaubt (bei Einhaltung vorgegebener 
Grenzwerte) 

Kein Einsatz von  
• gewerblichen, kommunalen oder industriellen Bio-

abfällen (inkl. Komposten)  
• Gärresten aus Nicht-NaWaRo-Anlagen (NaWaRo-De-

finition gemäß Anlage II Nr. 1 EEG 2009) 
Ausnahmen: 
• Rückstände aus der Kartoffel-, Mais- oder Reisstär-

keherstellung 
• Rückstände aus der Zubereitung und Verarbeitung 

von Obst, Gemüse, Getreide 
• Rückstände aus Konservenfabrikation 
• Obst-, Getreide- und Kartoffelschlempen 
• Reststoffe aus der Zuckerherstellung 
Die ausnahmsweise Ausbringung darf nur nach schriftli-
cher Genehmigung durch den Lizenznehmer auf Basis 
einer einzelbetrieblichen Prüfung unter Einhaltung er-
teilter Auflagen erfolgen 

Vorbeugende Maßnahme zum 
Ausschluss möglicher Risiken (Pro-
zessqualität) 

Buchprüfungen (Nähr-
stoffvergleich, Liefer-
scheine, Rechnungen), 
Vor-Ort-Prüfungen 

Produktqualität  
Apfelsaft 

Keine gesetzliche Vorgabe Ausschließlich Herstellung von Direktsaft (d. h. „Frucht-
gehalt 100 %“) 
• Kein Zusatz von Genusssäuren (ausgenommen As-

corbinsäure als Antioxidans) 
• Kein Zusatz von Zucker 

Sicherung der hohen Produktquali-
tät und  

Buchprüfungen (Nähr-
stoffvergleich, Liefer-
scheine, Rechnungen), 
Produktkennzeichnung, 
Vor-Ort-Prüfungen 
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Merkmale Gesetzliche Grundlagen Anforderungen von Geprüfte Qualität Grund für höhere Anforderungen Überprüft durch Kon-
trolle 

Produktqualität  
Apfelsaft 

Leitsätze des Deutschen Lebensmittel-
buchs für Fruchtsäfte: 40° Oechsle 

Relative Dichte mindestens 42° Oechsle Verbesserung der Geschmacksin-
tensität 

Dokumentation, Inhalts-
stoffprüfungen 

Produktqualität  
Apfelsaft 

Leitsätze des Deutschen Lebensmittel-
buchs für Fruchtsäfte: 4 g/l 

Gesamtsäuregehalt, ausschließlich aus Äpfeln stam-
mend: mindestens 5 g/l (berechnet als Citronensäure, 
pH 8,1) 

Vermeidung der Verwendung un-
reifer Früchte 

Dokumentation, Inhalts-
stoffprüfungen 

Verpackungsmaterial keine gesetzlichen Vorgaben Abfüllung ausschließlich in Glasflaschen Sicherung der Produktqualität und 
Schutz natürlicher Ressourcen 

Dokumentation, Vor-
Ort-Prüfung 

Kontrollsystem Kein Kontrollsystem vorgegeben Verpflichtendes, dreistufiges Kontrollsystem mit hoher 
Kontrolldichte: Eigenkontrollen (einschließlich Doku-
mentation), Kontrolle durch unabhängige Prüfeinrich-
tungen, staatliche Systemkontrolle 

Übergeordnete Maßnahme zur 
Systemabsicherung (Prozessquali-
tät) 

Aufeinander aufbauen-
des Kontrollsystem 

Privatwirtschaftliche 
Prüfeinrichtungen 

Keine spezifischen gesetzlichen Rege-
lungen 

Zertifizierungsstellen nach ISO/IEC 17065 akkreditiert 
Zertifizierungsstellen zugelassen 

Beleg der fachlichen Kompetenz 
und Unabhängigkeit der Prüfein-
richtung (Prozessqualität) 

Akkreditierung der Zer-
tifizierungsstellen, 
Zulassung der Zertifizie-
rungsstellen durch die 
Systemkontrolle 

 


